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Gegenstand dieser Abhandlung soll es sein , die Steilung
der Zentralexekutive zum Parlament im neuen Österreich in

ihren Grundzügen klarzulegen . 2 Etappen fuhren zur endgül¬
tigen B. V. : Pie Verfassung der provisorischen Nationalver¬
sammlung zimmert dem neugegründeten Staat den ersten dürf¬

tigen Notbau , die Verfassung der konstituierenden National¬
versammlung gestaltet diesen weiter aus und fuhrt als Brücke

^ * * .

zur B. V* In dieser ist die republikanische Verfassungsge¬
setzgebung von Österreich einstweilen zu einem Ruhepunkte
gelangt .

I . D a s Verhältnis voR Parlament

und Exekutive i n d e r p r o v i s o r i s c h e n
V e r f a s s a n g v o m 3o. 0 k t o b e r 1918.

- Nach dem Zusammenbruch der csterr . - ung+Monarchie im
Oktober 1918 wurde in Beutsch -Osterreich eine demokrati -

sehe Republik errichtet *
Die Vollversammlung der deutschen Abgeordneten des

alten *österr .Parlamentes konstituierte sich als proviso¬
rische Nationalversammlung , in deren Händen die oberste

Gewalt des neugegründeten Staates lag . Der Staat D. O. trat
mit dem " Beschluss über die grundlegenden Einrichtungen

der Staatsgewalt " vom 3o.Oktober 1918 ins Leben.
Das Parlament , das sich selbst den Namen " provi -

sorische Nationalversammlung " beilegte , hatte nur die

Zuständigkeit eine provisorische Verfassung zu schaffen .
In Artikel 9 des Beschlusses der provisorischen National¬

versammlung für B. C. vom 3o.Oktober 1918 über die grund¬
legenden Einrichtungen der Staatsgewalt wurde schon der
Wahltermin für die konstituierende Nationalversammlung

bestimmt * Der Gültigkeitsdauer der provisorischen Verfas¬
sung wurde hiernit von vorneherein ein Ziel gesetzt .
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In der ersten republikanischen Staatsverfassung - der

Schöpfung der provisorischen Nationalversammlung - stand wie
schon erwähnt , die oberste Gewalt dem Parlamente zu . Die
- . . ' ; - < * *

Legistative wurde von der Nationalversammlung selbst ausge¬
übt , die Exekutive gelangte durch stufenweise Übertragung an
3 Organe , an den S t a a t s r a t , das S t a a t s -
r a t s d i r e k t o r i u m und an die eigentliche
S t a a t s r e g i e r u n g * Direkt vom Parlamente wurde

der Staatsrat als oberstes Organ der Regierungs - und Voll¬
zugsgewalt bestellt * Er war ein Vollzugsausschuss aus der
Mitte des Parlamentes . Dieser Staatsrat bestand aus den 3 Prä¬

sidenten der Nationalversammlung , aus weiteren 2o Mitglie¬
dern und ebensovielen Ersatzmännern , die nach den Grundsätzen
der Verhältniswahl aus dem Hause gewählt wurden . Durch Über-

tragung der Expkutiye an eine Körperschaft , wie es z . B. auch
in der französischen Verfassung vom Jahre 1793 der Fall war ,

; - ' ' ' ' f'

nur mit dem Unterschied , dass in Frankreich hei der Bestel¬

lung dieses Rates von 24 Mitgliedern Volk und Parlament ge-
meinsam^herangezogen wurden , stellte sich auch die d. ö. V.
lauf den Boden der folgerichtigen Demokratie * .

Der. Staatsrat als umfangreicher Körper , der in das
Fahrwasser des Beratens und nicht des Handelns geraten war ,

führte aus . diesem Grunde die Geschäfte der Staatsverwaltung
nicht unmittelbar , sondern durch Beauftragte , die in ihrer

Gesamtheit die Staatsregierung bildeten . Die S t a a t s -
r e. g *i e r u n g leitete ihre Beauftragung also vom
Staatsrat ab , welcher seinerseits vom Parlamente seinen Ur¬

sprung nimmt. -
Das geschäftsführende S t a a t s r a t s d i r e k -

t o r i u m , welches aus den 3 Präsidenten der National¬

versammlung , dem Leiter der Kanzlei des Staatsrates und dem
Staatsnotar bestand , sollte die Verbindung zwischen der <

Legislative and Exekutive bersteilen -&B3S33S355. Das direk -

<ff
^4 A^



te Verhandeln zweier umfangreicher Körperschaften sollte -4
durch diese Institution für die Praxis erleichtert wer -

- den . Die knappen ,?orte der Verfassung anterliessen es , die ,
Kompeteni des Sta .atsratsdirektoriams näher zu bestimmen ,

- doch es lag nahe , dieses Organ einem Staatshaupte gleich -
- zahalten .

Aas einem Parlamente , das seine Entstehung der Reve¬
lation verdankte , welches also nicht auf Grund eines all¬

gemeinen und gleichen Wahlrechtes zum Vertreter des d*3.
- Volkes geworden war , leitete sich die ganze staatliche

Machtfälle ab . Die deutschen Abgeordneten , welche auf
Grund der im Jahre 1911 erfolgten Wahl ins österreichi¬
sche Abgeordnetenhaus entsendet worden waren , hatten kei¬

ne gesetzliche Berafung in ein ,d. ö.Parlament . Die Gesamt¬
heit der deutschen Volksvertreter des ehemaligen csterr .

Abgeordnetenhauses konstituierte sich einfach selbst zar
provisorischen Nationalversammlung .

Welches ist nun die Stellung der Exekutive zu die -
Sem Parlamente ? ^

Betrachten wir einmal die Stellung des S t a a t s -

r a 3\ t e s zam Parlamente , so ergibt sich einerseits
vollkommene Abhängigkeit vom Parlament , darch die Ernennung
der Mitglieder des Staatsrates aus der Mitte der provi¬

sorischen Nationalversammlung , andrerseits ist aber der
" Staatsrat von einer üborordnung , des Parlamentes frei , in

dem seine Mitglieder nicht zur Verantwortung gezogen wer¬
den können und er als ständiges Organ von der Gefahr ei¬

ner Absetzung durch die Nationalversammlung ausgeschlos¬
sen ist . Zwangsmittel , welche dem Parlamente in einem

parlamentarischen Regierangssystem za Gebote stehen ,muß¬
ten in dem Falle gar nicht zur Anwendung kommen, da der
Staatsrat als Vollsugsauschass des Parlamentes in gleicher

. *", . t
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politischer Kräfteverteilung wie das Haus keinen Anlaß
für Konflikte geben konnte und sollte . Der Staatsrat hatte
im Amte za bleiben , bis die konstituierende Nationalversamm -

lung den neaen Staatsrat eingesetzt hatte . Die Überlegenheit
des Staatsrates , die darin bestand , dass er in der zwar kur¬

zen Periode ohne die Herrschaft der provisorischen , National¬
versammlung - das war vom Wahltage , an dem die Funktions -
dauer der provisorischen Nationalversammlung ablief , bis zum

Zusammentritt der konstituierenden Nationalversammlung -
die Stelle des Parlamentes einnahm , diese Überlegenheit konn¬
te man aber auch in dem Sinne aaslegen , dass 'das Parlament
gerade einen Vollzugsausschuss aus seiner Mitte , ein ver¬

kleinertes Spiegelbild von sich selbst , mit bedeutenden Kom¬
petenzen ausgestaitet hatte .

Die eigentliche S t a a t s r e g i e r u n g , deren
Mitglieder zum Unterschiede von denen des Staatsrates unter
Ministerverantwcrtlichkeit standen , befand sich ganz in der

Machtsphäre des Parlamentes * Die Staatsregierung besaS alle
Merkmale, die einer parlamentarischen Regierung zukommen :
ihre Bestellung erfolgte durch den Vollzugsausschuss des
Parlamentes and ihr Bestand war von dem Vertrauen der Parla¬

mentsmehrheit abhängig * Die Staatssekretäre , welche in ihrer
Gesamtheit die Staatsregierung bildeten waren einzeln und
vereint sowohl dem Staatsrats als auch der National -

Versammlung verantwortlich . Ihre Beauftragung konnte jeder -
zeit durch Beschluss des Staatsrates widerrufen werden .

Als drittes and letztes Exekutivorgan kommt noch das
S t a a t s -r a t s d i r e k t o r i u m in seiner Stel¬
lung zum Parlament in Betracht . Da dieses Direktorium aus

Cs

einer Kombination von Elementen des Parlamentes and des

Staatsrates bestand , war dadurch schon der Grundriss seines

Verhältnisses zum Parlamente gegeben .

jr



Die für die Praxis hervorragende Bedeutung der S. t a a t s -

k p n z 1 e i die sich Verfassung widrig ^infolge des Ein¬
flusses des Trägers dieses Amtes zu ihrem Range emporgeschwun¬
gen hatte , beruhte auch ausser auf der persönlichen Arbeits¬
leistung des Staatskanzlers , auf der Stellung , die der Kanz¬
ler im Rahmen seiner Partei im Parlamente einnahm . Auch den

-Vorsitz in der Staatsregierung nahm der Kanzler für sich in
Anspruch . Nach der Oktoberverfassung batte einer 3er Staats¬
sekretäre , betraut vom Staatsrate zu dieser Stellung , den
Vorsitz führen sollen ( § 15 ) . In der Verfassungsnovelle

-vom 19. Dezember 1918, welche die Verantwortlichkeit für
Stsatskanzler und Staatsnotar einführte ( § 3 ) und dement¬

sprechend in der Zusammensetzung*des gtaatsratsdirektoriums
die Änderung eintreten ließ , dass nur mehr die 5 unverant¬
wortlichen Präsidenten der Nationalverammlung das Staatsrats¬
direktorium bilden sollten , bestimmte als Vorsitzenden der

Staatsregierung den jeweiligen Präsidenten im Kabinett . Be
facto behielt aber der Staatskanzler den Vorsitz , der er nach

der Verfassung nur in Verhinderung des Präsidenten führen
sollte ( § 11,2 ) . Durch die Verfassungsnovelle wurde aber

wenigstens die staatsrechtliche [Ungereimtheit beseitigt ,
dass der Vorsitzende eines verantwortlichen Kabinetts selbst

von der Verantwortung frei war. Die Aufgabe des Kanzler ?war

esj wie er selbst sagte , die Verbindung des komplizierten
Exekutivapparates herzustellen . Ihm oblag auch die Gegen -

Zeichnung der Beschlüsse des Staatsratsdirekto ^riums .
r ;* , ' .

In der Verfassungsnovelle vom 19. Dezember 1918 wurde

der Versuch gemacht , die unumschränkte Parlamentsherrschaft ,
deren Nachteile sich infolge des Einkammersystems besonders
fühlbar machten , durch Einführung eines s u s p e n s i -
v e n V e t o s des Staatsrates zu mildern ( § 4. ) Dieses
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Veiorecht , das infolge der einerseits untergeordneten
Stellung des Staatsrotes auch in der Formulierung des 3. '
Absatzes von § 4 diesen Standpunkt fühlen lässt , bedeutet
weniger eine Stärkung der Exekutive , als " eine Seibstkon -

trolle der Nationalversammlung durch das aus ihrer Mitte
gewählte Vollziehungsorgan . " Einer unüberlegten gesetzge¬
benden Tätigkeit wurde dadurch wenigstens ein Riegel vorge -

- schoben .

, Jedes Bxekutivorgan stand in Abhängigkeit vom Par¬
lamente . A u s g e s p r oc h e n e r P a r 1 a m e n ts -
a b s o 1 u t i s m u s druckt der Verfassung seinen Steru-

-pel auf . Nur Personen , die entweder selbst Mitglieder des
Parlamentes waren oder als Angehörige einer der massgebenden
politischen Parteien mit dem Parlamente in steter Fühlung
standen , wurden vom Parlamente , als dem Träger der obersten
Senalt oder von seinem Vollzugsausschuss , dem Staatsrat ,

zu txekutivorganen bestellt . Parteipolitik machte sich bei
der Besetzung jeder massgebenden Stelle fühlbar * Doch lag

das offensichtlich in den Intentionen der Verfassung ,
welche als erste Verfassung überhaupt die Existenz von Para

\

teien anerkennt , indem sie 3 gleichberechtigte Präsidenten

der Nationalversammlung versieht , in Anbetracht der 3 gros -
sen Parteien , welche die entsprechende Einflussnahme in
der Exekutive gewahrt wissen wollten .

Während der Gültigkeitsdauer der Verfassung der

provisorischen Nationalversammlung war unsere Staatsverfas¬
sung nichts weniger als demokratisch , denn die Träger des
Parlamentsabsolutismus waren nicht vom sdveränen d*ö.

Volke eingesetzt . Die verantwortliche Staatsregierung hätte
ihrerseits befähigt sein müssen , in einem Konflik &faile
einen Schiedsrichter anzufrufen . Ist aber offensichtlich

die Überlegenheit auf Seite des Parlamentes , so ist in einem



Staate , der sich zwar selbst die Bezeî hmmg " demokratisch
beilegte , ein Organ, das auf Grund der ^ &leitung aller Macht
vom soveränen Volke, das gleiche Recht haben sollte , benach

"teiligt .
Vom söVeräneR Volke nahm nach der Ideologie der Verfas

sung alle Gewalt ihren Ursprung. Das Parlament bewahrte sich
seine übertragene Macht und trat der Exekutive gegenüber
als Herr auf , nicht als gleichgeordneter Untergebener des
gemeinsamen Herrn : des Volkes. IVenn auch Artikel 1 des Ge¬
setzes vom 12.H .1918 über die Staats - und Regierungsform

von D.O. so sehen sagt :„D.O. ist eine demokratische Repu¬
blik . Alle öffentlichen Gewalten werden vom Volk eingesetzt ,
so ändert das nichts an der Tatsache , dass das souveräne
Volk.jeder Macht entblösst war und sich alle Gewalten im
Parlamente konzentrierten .

Für die präsumtive .kurze GeltungsperioSe der provi¬
sorischen Staatsverfassung hatte man sich nicht weiter be-
müĥ tHärten auszugleichen , sondern wollte die Erfahrungen
für die endgültige Verfassung verwerten . Selbst die aktive
Mitarbeit des Volkes an Gesetzgebung und Voliziehung , die
sich in demokratischen Freistaaten in Form des Initiativ¬
rechts und des Volksentscheids vorfindet , wurde in dieser

Verfassung vollkommen vernachlässigt .
Diese Verfassung , das Werk der provisorischen Na¬

tionalversammlung , beteilte ihren Schöpfer selbst mit der
ganzen staatlichen Machtfülle und umginĝ alleEinrichtungen ,
die hätten dazu dienen können der surückgesetzten Exekutive
von der eigenen Machtfülle etwas abzutreten .

Versteht man unter einer parlamentarischen Regie¬
rungsform eine solche , deren Schwergewicht beim Parlamente
liegt , so ist der Regierungsform , wie sie on Österreich
durch die Verfassung der provisorischen Nationalversammlung



geschaffen wurde, unbedingt dieser Name zu geben.
Ohne die von Redslot in seinen Buche " däe parlamentarische
Regierung, in ihrer wahren und in ihrer unechten Form "
eingeführte Terminologie für richtig oder gar in der Wissen¬
schaft für eingebürgert zu halten , kann man von unserer Re¬
gierung?form sagen , dass sie sich zum Redslob' sehen Typ der
parlamentarischen Regierung in ihrer wahren Form, wie sie
Resdlö5 an der Hand der englischen und belgischen Verfassung
schildett und wozu unbedingt .ein Gleichgewichtssystem zwi¬
schen Legistative und-Exekutive gehört , so verhält , wie eine
absolute Monarchie zu einer konstitutionellen . In einem Kon¬
fliktsfalle ,bei Erstattung des Misstrauensvotums von Seiten
des Parlaments hatte unserer Staatsregierung absolut keine
Handhabe, ihre Interessen selbst zu wahren oder einem un¬
parteiischen Dritten , ^ also dem Volke, dem ja von rechts -
wegen die schiedsrichterliche Rolle zusteht - zur Entschei¬
dung vorzalegen .

Der Hauptzweck dieser Verfassung war der , den jungen
Staat in geordnete ^ verfassungsrechtliche Bahnen zu leiten
und diesen Zweck erfüllte die Verfassung .

II . Das Verhältnis von Parlament
und Exekutive in der Verfassung
der konstituierenden National -

' * . . -

Versammlung .

Getreu dem Prinsipe der unumschränkten Parlaments¬
herrschaft , übernahm im Marz 1919 die konstituierende Na¬
tionalversammlung die staatliche Leitung . In der Bezeichnung
" konstituierende Nationalversammlung " lag schon ihre Auf¬
gabe vorgezeichnet : sie hatte die endgültige Verfassung
des Staates zu schaffen . Vorerst gab sie auf der oben ange¬
führten Grundlage mit einigen wesentlichen Änderungen eine
neue Verfassung , die bis zum Inkraftreten der endgültigen
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B. Y. im Oktober 192o Geltung hatte .
Die oberste Gewalt und Republik übernahm als E ö c h -

s t e s 0 r g a n des souveränen Volkes wider das Parla -
ment , die konstituierende Nationalversammlung * Durch -die
feierliche Erklärung der Volkssouveränität stellte sich
auch diese Verfassung auf den Boden der gewaltenvereini¬

genden , demokratischen Republik .
Da aus praktischen Erwägungen von einer îederein -

richtung eines Staatsrates abgesehen wurde , übertrug die
konstituierende Nationalversammlung dessen Zuständigkeit
bei Abschluss von Friedensverträgen , die keine Gebietsäm -

derungen zur Folge haben und das Recht der Kriegserklärung
keinem Exekutivorgan , sondern übernahm diese Funktionen ,
die sonst zu dem Wirkungskreis eines Staatshauptes gehören ,
selbst .

Als Exekutivorgan kam nur die S t a a t s r e -
g i e r u n g in Betracht , die in gleicher ^eise aus den
Staatssekretären unter dem Vorsitz des Staatskanzlers ge¬
bildet wurde . Durch Artikel 1, 2 des Gesetzes vom 14.März
1919 über die Staatsregierung wurde der Vorsitz im Kabinett
dem Staatskanzler , in seiner Vertretung dem Vizekanzler

verfassungsmässig zugesichert .
Ausser dem alleinherrschenden Parlamente war kein

direktes vom Volke bestelltes Organ vorgesehen , das die
Rolle eines Staatshauptes kraft direkter ^ahl durch das Volk ,
mit Autorität hätte ausüben können .

Die Fantion eines S t a a t s h a u p t e s , die

in der provisorischen Verfassung einem Kollegium zukam ,
wurde jetzt dem Präsidenten der Nationalversammlung über¬

tragen . Dadurch entfernte 3ich diese Verfassung vom streng
demokratischen Standpunkte . Die Gleichberechtigung der
3 Präsidenten wurde aufgehoben , nur " der Präsident " hat &e



den Vorsitz in der Nationalversammlung und die Repräsen¬
tation des Staates . Seinen eigenen Präsidenten , dessen

* i '

Rechtstellung dadurch über die eines blossen Vorsitzenden

des Parlaments hinausging , wählte die Nationalversammlung
dasu , um alle bedeutenden staatlichen Funktionen in ihrer

Hand vereinigt zu haben .

Mit diesem Unterbau kam für die Ernennung der Staats¬
regierang natürlich wieder nur das Parlament in Betracht .

Pie absolute Abhängigkeit der Regierung wurde wieder durch
die Art der Berufung gewährleistet . Dem n e u g e s c h a f
f e n e n H a u p t a u s s c h u s s , bei dem das Schwer-

%
gewicht der parlamentarischen Tätigkeit lag , der aus dem
Präsidenten der Nationalversammlung , dem 2. und 3*Präsiden -
ten und aus 11 , auf Grund der Verhältniswahl gewählten Mit-

gliedern bestand , oblag die Bestellung der Regierung .
Die Einrichtung des Hauptausschusses wurde vom

deutschen Reich herübergenommen, wo der durch Gesetz vom

5.Dezember 1918 geschaffene Hauptausschuss dazu dienen soll¬
te , das gana& in Verfall geratene parlamentarische Leben
wieder su erwecken . Reichstag und Bundesrat waren durch die

Bestimmungen des Artikel 9 der R. V* scharf voneinander ge¬
trennt * Die Mitgliedschaft des Bundesrates war unvereinbar

mit der des Reichstages . Die Regierungsmitglieder hatten

nicht Sitz und Stimme im Reichstag und dem Umstande war
ein Grossteil der Schuld am Verfall der inneren Politik des

monarchischen Deutschland beizumessen . In Österreich , das
schon im Zeichen der parlamentarischen Regierungsform stand ,
sollte der Haugstausschuss dasu dienen , die organische Ver¬
bindung zwischen Parlament und Regierung herzustellen .

Die Kabinettsliste wurde vom Hauptausschuss dem Na¬
tionalrat vorgelegt , welcher nur den Gesamtvorschlag in
namentlicher Abstimmung annehmen oder verwerfen konnte .



Tagte die Nationalversammlung nicht , so hatte der Haupt -

ausschuss als permanentes Organ , die Bestellung der Re -

gierung allein vorzunehmen bis zum ?/iederzusammcn tritt
7-'

der Nationalversammlung , Durch dia Permanenz des Haupt -

ausschusses wurde die dauernde Einflussnahme der Legis -

tative auf die Exekutive gesichert .

Die Verbindung der Exekutive mit dem Parlament

war in den beiden ersten republikanischen Staatsverwal¬

tungen eine analoge . Hatte in der Oktoberverfassung der

Staatsrat die Bestellung der Staatssekretäre über , so

wählte in der Märsverfassung das Parlament durch Vermitt¬

lung des Hauptausschusses die Staatssekretäre , Staatsrat

and Eauptausschuss weisen in ihrer Stellung zum Parlament

und in ihrer ^ahl aus dem Parlament grosse Ähnlichkeiten

auf . Die indirekte Mitbestimmung des Volkes , die sich in

jeder parlamentarischen Regierungsform -darch die ^ahl sei¬

ner Mandatare ergibt , war in der Verfassung der konstitu¬

ierenden Nationalversammlung gewährleistet , in dem dieses

Parlament aus Vertretern des d , 5 , Volkes zusammen gesetzt

war . Das Volk hatte auf Grund des allgemeinen und gleichen

Wahlrechtes seine Beauftragten selbst bestimmt *

Bei Uneinigkeit Zwischen Parlament und Regierung

zieht wieder von vorneherein die Regierung den Kürzeren .

Artikel 8 des Gesetzes über die Volksvertretung gewährt der

Regierung das in parlamentarischen Staaten selbstverständ¬

liche Recht , an allen Beratungen der Nationalversammlung

teilzunehmen und ihre Vorlagen selbst zu vertreten . Gelingt

es aber einer Regierung nicht , ihre Gesetzesentwürfe im

Parlamente durchzubringen und hat das Parlament A&e Mei¬

nungsverschiedenheiten der Regierung sein Misstrauen er ?

klärt , so bleibt der Staatsregierung oder dem einzelnen

Staatssekretär nichts anderes übrig , als die Konsequenzen



daraus zu ziehen and zu demissionieren . Die Regierang

hat kein Mittel sich dagegen aufzulehnen unâ oei Ver¬
schiebungen in der Parlamentsmajorität einer neuen
Regierung Platz Rachen. . ^

Ist eine Regierang aas dem Amte geschieden und.die .
neue noch nicht gewählt , so hat der Präsident der Na¬
tionalversammlung inzwischen für die Fortführung der Ge-
schäfte za sorgen .

Die Gefahren, die für die Sachlichkeit der . Geschäfts¬
führung unter der reinen , uneingeschränkten Parlaments¬
herrschaft bestanden , erkannte man schon damals und wollte
diesem Übel durch die Schaffung des Amtes eines Staatsamts -
dirhktors abhelfen . Damit aber die Fühlungnahme zwischen
Parlament und einzelnen Regierungsmitgliedern nicht , viel¬

es
leicht durch allzu intensive 3&a^=2ortarbeit . leiden könnte ,

sah Artikel 14 des Gesetzes über die Ŷ̂ igidie Bestellung
von Unterstaatssekretären vor , welche Staatskanzler und
Staatssekretäre in der politischen Geschäftsführung und
bei der parlamentarischen Vertretung unterstützen sollten .
Die politische Notwendigkeit der Unterstaatssekretärposten
wurde als Deckmantel zur Versorgung mehr oder weniger ver¬
dienter Parlamentarier genommen.

Das s u s p e n s i v e V e ^ 0 , das seinem Wesen
nach immer in den Dienst der Exekutive gestellt wird ,

ging jetzt vom Staatsrat auf die Staatsregierung über.
Die Frist zur Einbringung der Bedenken wurde von lo Tagen
auf 14 Tage erstreckt . Die*Regierung hatte nur bei Wider¬
sprüchen in Gesetzesentwürfen von ihrem Einspruchsrechte
Gebrauch gemacht, natürlich nie bei grundsätzlichen Fragen,
denn dp wäre ja sofort ein Konfliksfall mit dem Parlamente

gegeben . Der undemokratische Beigeschmack dieser Einrich¬
tung wurde durch die abhängige Stellung der Staatsregierung
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vom Parlamente genommen and die untergeordnete Stellung
der Staatsregierung wurde durch ihr Einspruchsrecht nieht
gehoben . .

Im Vergleiche zur Cktoberverfassung sind keine än-

derungen im Verhältnis der Exekutive zum Parlament einge¬
treten , Durch den Wegfall des Staatsrates und des Staats¬
ratsdirektoriums als Exekutivorgane ist die grurdsätzUche
Alleinherrschaft des Parlamentes nicht berührt worden ,

Die Einflussnahme des Parlaments auf die Staatsregierung
vereinfachte sich jetzt höchstens und konnte sich noch in¬
tensiver gestalten , indem sich nunmehr kein Organ zwischen
Parlament und eigentliche Staatsregierung schob , wie es
in der vorhergehenden Verfassung der Staatsrat tat . Die
Verbindung des Hauptausschuäses mit der konstituierenden
Nationalversammlung war eine intensivere , wie die des
Staatsrates mit der provisorischen Nationalversammlung .

Das souveräne Volk hatte trotz des Besitzes einer

demokratischen Republik , ausser dem auf breitester Basis

aufgebauten Wahlrechten keine weiteren Rechte . Bezüglich
seiner Beteiligung an der Verfassungsgesetzgebung und der
näheren Ausgestaltung der Bedingungen und des Verfahrens
für die Volksabstimmung wurde das Volks auf die endgültige

B.V. vertröstet . Für die endgültige Verfassung wurde da¬
durch die Beteiligung des Volkes sichergestellt .

III . Das V erhältnis von Parlament

H n d E x e k u t ^i v e 1 n d e r . B . V . ^ -

Die oben besprochenen Verfassungen haben schon für

die endgültige V. , die B. V. das Fundament gelegt , Das Ver¬
hältnis der Zentralregierung zum Parlament hat sich in
seinen wesentlichen Zügen kaum verschoben .

Am Artikel 2 der B. V. welcher sagt : Österreich ist



ein Bandesdaat , in die Praxis amzasetzea , ging man

scheinbar zum 2 Kammersystem über . Im Bandesrat , der von

deR Landtagen gewählt wird , isi ? die einzige Möglichkeit
einer Ländervertretang geboten . Ob wir durch Errichtung
dieser Länderkammer wirklich ' das 2 Kammersystem habend
ist eine andere Frage , die bei der Stellung der Zentral¬

regierung zum Parlament nicht von ausschlaggebender Be- *
deatang ist .

übte in den vorhergehenden Verfassungen die Natio¬
nalversammlung allein ^ die Gesetzgebung aus , so sagt
Artikel 24 der B. V. , dass die Gesetzgebung des Bundes
der vom ganzen Bundesvolk gewählte ^ationalrat gemeinsam
mit d'enm von den Landtagen gewählten Bundesrat aäsübt *
Tatsächlich hat das Vorhandensein des Bandesrates für

die Gesetzgebung nur eine retardierende Wirkung, denn
das sifhspensive Veio des Bundesrates wird in der Regel
keinen anderen Effekt haben , als dass der Nationalist

nach neuerlicher Beratung bei seiner Beschlussfassung be¬
harren wird und der Beschluss somit nach vorgeschriebe¬

ner Beurkundung und Kundmachung, Gesetzeskraft awha&iMs
T.

erhält * Kar knapp vor Ende einer Wahlperiode - das Veio '
des Bandesrates hat einen Saspensiveffekt von 8 Wochen-
kann das Ve3:o des Bandesrates za einem absoluten werden .

Dies ist *der einzige Pall , in dem das Vorhandensein des
Bandesrates den Nationalrat an der Aasführang seiner .
Absichten hindern and seiner AHeinherrschaft anbeqaem
werden kann . Gegen Beschlüsse des Nationalrates , die ein
Gesetz über die Geschäftsordnang des Nationalrates , die

Aaflösuhg des Nationalrates , die B e w' i 1 1 i g a n g
des B .andesvoranschlages , die

G e n e h m i g a n g d e s R e c h n a n g s a b -
schlasses , die Aafhahme oder

^ *r ^



K o n v e r t i e r u n g von Bundesafileihen oder die

Verfügung über B u n d e s v e r m ö g e n betreffen ,

kann der -Bandesrat deinen Einspruch erheben * Diese Ge-
setsesbeschlüsse des Rationalrates sind ohneweiteres zu

beurkunden und kuRdsumachen .J3bs suspensive Veto des Bun¬

desrates , dessen Bedeutung , wie wir gesehen haben , von

vorneherein eine sehr geringe ist , wird durch die Aus - -

_schaltung bei Gesetzesbeschlüssen von finanzpolitischen

Inhalt - dass die Gesetze über die Geschäftsordnung und

Auflösung des Nationalrates nur in die Kompetenz des

Nationalrates allein fallen , ist ja nach dem Geäst der

Verfassung selbstverständlich - nur zu einem Scheindasein. * *
verurt eilt . {Unsere Verfassung muss , da sie auf den Grund¬
sätzen der Parlamentsherrschaft aufbaut , wenigstens durch

47
einen verhältnismässigen raschen Wechsel in der Paria -

mentszusammensetzung den Änderungen in der politischen

Kräfteverteilung des Volkes Rechnung tragen , denn sonst

würde sich die Parlanentsherrschaft selbst ad absurdum *

iühren . *, '

Als oberste Macht im Staate verfügt auch .nur der
^ .

_Nationalrat selbst über seinen Bestand oder Nichtbestand .

Die Auflösung vor Ablauf der Wahlperiode steht nur ihm

selbst zu . Dieser Fall wird aber nur dann eintreten , wenn

das Parlament erkennt , dass es nicht mehr das Vertrauen

des Volkes geniesst und nicht mehr im Stande ist , eine

Regierung zu wählen .

Um bei wichtigen Gesetzen , deren Erlass von weit -
/ . * - -

-tragender Bedeutung wäre , die Verantwortung abzuwälzen ,

wurde Artikel 43 geschaffen , welcher solche Gesetzesbe¬

schlüsse vor der Beurkundung durch den Bundespräsidenten

einer Volksabstimmung unterziehen lässt . Die u n u m -
s c h r ä n k t e M a c h t f ü 1 1 e wird dem Par -



lamente im gegebenen Augenblick selbst zu. viel and es
sichert sich einen Ausweg. Hier wird das Volk tatsächlich

dem Grande , weil es eben die Verantwortung übernehmen soll .
Die Gesetsesintiative steht entweder den Mitglie¬

dern des Nationalrates zu oder die Gesetzesvorschläge köa-

men als Vorlagen der Bundesregierung an den Nationalrat ge-
<7/

„ langen / Der Bandesrat ist auch in dieser Beziehung zurück -
gesetzt ; er kann nur durch Vermittlung der Bundesregierung

Gesetzesanträge stellen . Die Möglichkeit einer selbststän¬
digen Beteiligung des Bundesvolkes an der Gesetzgebung ist
nan durch Art . 41 gewährleistet . Die Einrichtung c!es Referen¬
dums kann bei ausgesprochener Parteihorrschaft / die sich ja
auch in Österreich verfindet , ganz im Dienste der Parteien
stehen . Sie verfehlt sc ihren eigentlichen Zweck, der Ge¬

samtheit des Volkes die Möglichkeit einer direkten Betei -
ligang an der Gesetzgebung zu bieten , Man kann sichleicht
verstellen , dass in Österreich z .B. von e i n e r Partei

die vorgeschriebenen Soo. ooo Stimmberechtigten aufgebracht
werden . Die verfassungsrechtliche Einrichtung des Re¬
ferendums ist aber in ihren Wirkungen auch für unsere Ver¬
hältnisse nicht zu anterschätzen , denn das Volk hat dadurch
eine bedeutende Handhabe seine Interessen selbst sa wahren ,
falls es von seinem Vertreter , dem ^ationalrat in Stich

gelassen würde . Der Nationalrat hat zwar immerhin noch die
Möglichkeit , den vom Volke eingebrachten Gesetzentwurf .
abzulehnen , er wird aber durch eine machtvolle Volkskund¬

gebung an seine Pflicht , Vertreter des Volkes zu sein , ge¬
mahnt werden .

gen ausschliesslich zur Kompetenz des Parlamentes : Verfas¬
sungsrevisionen stehen den zur Nationalversammlung vereinig
ten beiden Kammern za . Der Staatspräsident spielt keine

zur Gesetzgebung herangesogen , aber einzig und allein aus

In - F r a n k r e i c h gehören Verfassungsämderun -
2/ -



Rolle dabei . Hiemit ist eine verfassungsrechtliche Änderung
in der Stellung des Staatshaltes auch Hur Parlamentsangelegen¬
heit . Die B e u t s c h e R. V. , die in ihrer Struktur bewußt
unter dem Einflüsse der Redslobschen Lehre vom echten Parla -
mentarisiRUs steht , lässt ihren Präsidenten aus Volkswahl her¬
vorgehen und schränkt die Zuständigkeit des Parlaments bei

, . . . ^ ^

jferfassangsänderungen ein . Der deutsche Reichspräsident hat
die Macht,aas freien Stücken bei Änderungen der Reichsver¬
fassung das Volka ansurufen und über den Kopf des Parlamen¬
tes hinweg eine Volksabstimmung über den in Frage stehenden
Gesetzentwurf herbeizugühren . Reichspräsident und Volk spie¬
len also bei Verfassungsänderungen im deutschen Reich eine
bedeutende selbstständige Rolle . Unsere B. V. , die sich, * * \ ' * ** ^
<eaa!a. bezüglich der ^ahl des Präsidenten durch das Parlament

_ an das französische System anelhnt , schreibt bei Gesamt-
_ änderungen der V. ein obligatorisches , bei Teiländerungen

ein fakultatives Referendum vor . Daher sind in Österreich

zu Verfassungsänderungen nur Parlament and Volk kompetent .
Da alle Exekutivorgane , unter der Einflußsphäre des Parla¬
mentes stehen , ist auch von einer Beteiligung des Budes¬
präsidenten abgesehen worden.

Aus den obigen Ausführungen kann man enthehmen ,
dass die erste Rolle der N a t i o n a 1 r a t für sich

in Anspruch nimmt; es wird daher auch seine Aufgabe sein ,
die Bundesregierung zu wählen. Zur ^ahl des Bundespräsidenten

.muss gerechterweise auch der Bundesrat herangezogen wer¬
den und er kann es umsomehr, als die Bedeutung des Bundes¬
präsidenten als Exekutivorgan sehr gering ist .

Bei der Abfassung von Art ,7o der B. V. , der die
Bestellung der Bundesregierung zum Gegenstand hat , lehnte
man sich ganz an die Bestimmungen der Märsverfassung an.
Die Bundesregierung besteht aus der Gesamtheit der Bundes-



minister , dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler . Sie

wird wieder auf Vorschlag des Hauptaasschusses vom Na¬

tionalst gewählt . Der Haâ tausschuss , selbst ein Spie¬
gelbild des Parlaments , wird nur solche Personen vor -

schlagenyderen Genehmigung voraussichtlich stattfinden

wird .Analog den Bestimmungen der Märsverfassang kann der
Vorschlag des Hauptausschusses nar in seiner Gänze ange¬
nommen oder verworfen werden ,

Die einzelnen Mitglieder der Bandesregierang müssen
dieselben Bedingungen erfüllen , die an die Wählbarkeit
zum Nationalrat geknüpft sind , brauchen aber nicht selbst

T ' *

Mitglieder des Parlamentes za sein . Damit ist auch gesagt ,
dass Ausländer z .B. nicht za österr . Ministern berufen

werden können , eine Bestimmung, die für eine demokrati¬
sche Republik eigentlich selbstverständlich ist . Bas sou¬

veräne Volk wird zu seiner Regierang dach nur Volksgenos -
sen bestellen .

.Befindet sich eine Regierung im Konflikt mit dem Na-
^ - &

tionalrat and ist ähr oder einem ihrer Mitglieder das
Mißtrauen des Parlamentes aasgedrückt worden, so ist sie ,
bzw. der betreffende Minister des Amtes zu entheben . Die

* ' *
erste und wichtigste Konsequenz des parlamentarischen Re¬

gierungssystems ist hiemit gezogen : für den Bestand der
Regierung ist anbedingt Vertraaen der Parlamentsmajorität
erforderlich . Da die Regierung nur vom Nationalrat gewählt

wird , kommt für ihre Amtstätigkeit auch nur das überein -?
stimmen mit dem Nationalrat in Betracht , der Bandesrat ,

* * ' t * *

der bei der %ahl der Regierang keine g&ggsa Rolle spaelt ,
hat daher ' auch nicht die Möglichkeit , eine Bundesregierung

3
zu sturmen . Die Regierungsmitglieder sind Volks'beauftragte /
sie sind aber durch keine Bestimmung geschützt , ihre

.



Beauftragung de& Vertretern ces Volkes gegenüber zu verteidigen .
Die Ideologie der Verfasser unser B+Y. steht im Banne

der staatsrechtlichen Lehren Roasseaas . Je unmittelba r̂er ein

Organ aas âhl des souveränen Volkes hervorgegangen ist , desto
grcsser ist seine Macht. Der Kontakt des Nationalstes mit dem

Volke ist der engste : Ist der Nationalrat dpch durch .I?ah.l
aas dem Bundesvolke , repräsentiert darch die Wahlberechtigten ,
hervorgegangen / daher K o n s e n t r a t i o n a 1 1 e r
Ma c h t in ihm. Die Exekutive , sowohl Bundesregierung ,
als aach Bandespräsident , gehen aas Wahl des Nationalrates ,
bzw. der Bundesversammlung hervor . Sie s&ehen der macht¬
spendenden Quelle de§ Volkes schon ferner , sind daher in Ab¬
hängigkeit vom primären .Organe, von der Volksvertretung .

Eine weitgehende Einmischung der Bundesversammlung- -
in diesem Falle steht die Ingerenz auch dem Bandesrate zu^ -
ist verfassungsmässig in Art+52 gesichert . Der Nationalrat
and der Bundesrat sind befagt , die Geschäftsfährang der
Landesregierung zu überprüfen , deren Mitglieder über alle
Gegenstände der Vollziehung zu befragen and alle einschlä¬
gigen Auskünfte zu verlangen , sowie ihren Wünschen über
die Ausübung der Vollziehung in Entschliessungen Ausdruck
zu geben . Bas Parlament tritt hier als unumschränkter Herr¬
scher auf ! In diesem Artikel und im folgenden ( " der Na¬
tionalrat kann durch Beschluß Untersuchungsausschüsse ein -
setzen , Gerichte und alle anderen Behörden sind verpflich¬
tet dem Ersuchen dieser Ausschüsse um Beweiserhebungen Folge
zu leisten ; alle öffentlichen Ämter haben auf Verlangen
ihre Akten vorzuxeisen " ) sind die letzten Konsequenzen
des Parlamentarismus gezogen .

Dse Verantwortlichkeit der Regierung entspridi das
Recht der Minister und ihret Stellvertreter , jederzeit an
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alien Beratungen des Nationalrates , des Bundesrates , der

Bundesversammlung und an den Beratungen der Aasschüsse

der Vertretungskörper teilzunehmen ; An den Beratungen des

Hauptausschusses aber nur auf besondere Einladung . Das

Prinzip der Redefreiheit im parlamentarischen System ist

auch in die B. Y. ausgenommen . Die Minister sind dadurch

in die Lage versetzt , ihren Regierungsvorlagen durch

persönlichen Vortrag den ' entsprechenden Nachdruck zu geben *

In Ergänzung der Bestimmungen des Art . 52 wäre im Anschlüs¬

se an das oben gesagte noch zu erwähnen , daß National --

rät , Bundesrat und Bundesversammlung die Anwesenheit der

Regierungsmitglieder verlangen kennen ,

Unsere B. V. legt einwandfrei die abhängige Stellung\. ' * ' - ' .
der Regierung vom Parlamente fest ; es sind also d <te mög¬

lichen Garantien des Bestandes der Suprematie des Parla¬

mentes gegeben . * Die wesentlichen Merkmale eines parla¬

mentarischen Regierungssystems , Vertrauen der Parlaments¬

majorität als Basis jeder Regierungstätigkeit ^ parlamen¬

tarische Verwaltungskontrolle , sind in aller Schärfe in

der B. V. ausgesprochen * '

In dem suspensiven Velo des Bundesrates sind ge¬

nau so viele Gefahren einer übereilten Gesetzgebung besei¬

tigt , wie in den vorhergehenden Verfassungen durch das

Einspruchsrecht des Staatsrates , bzw . der Staatsregierung .

Die Notwendigkeit dines suspensiven Velos der Bundesregie¬

rung ist jetzt weggefallen . Ein solches hätte die unbe¬

dingte Stärkung der Exekutive zur Folge , was keineswegs

in den Intentionen der Verfassung gelegen wäre .

Als Geschöpf des Parlaments ist die Regierung ebenso

vom Parteigetriebe abhängig , wie irgend ein anderer parla¬

mentarischer Ausschuss und ihr Zustandekommen ist daher

meistens mit den langwKrigstens parlamentarischen Ver -

*
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handlangen verbanden , Eine Regierang im parlamentarischen
System kann ja nur gebildet werden , wenn sich Parteien

*

za - ihrer übernähme bereit finden . Werden einmal Fachmän¬

ner ins Ministerium berufen ^ so hat auch deren Wahl mit

ähnlichen parteipolitischen Schwierigkeiten sa kämpfen.
Das was Redslot *über den Mechanismus des französischen

' ' ^ - .' * 'Parlamentes sagt , ist in seiner ganzen Tragweite auch
aaf die osterr .Verhältnisse ansawenden . Die Regierang

- mass imer auf einer Kombination heterogener parteipoli -
tishcer Elemente berahen ; sie entbehrt daher . der nötigen

Kohäsfion and sobald sich ihr grössere Schwierigkeiten
in den ^eg stellen , tritt aasnahmslos ihr Zerfall ein .

Bei ans , wo die Parteien gegliedert sind and
nicht wie in Frankreich bloß von Gruppen von Deputierten
gebildet werden , treten die angeführten Nachteile po¬
tenziert - in Erscheinung * Die Gegensätze ansercr führen¬

den Parteien berahen aaf lYeltanschaangen , ihre Progamme
divergieren , Beim Wechsel der Parlamentsmajorität nass
das Regierangsprogramm geändert . werden ; ein einheitlicher
Zag in der staatlichen Regierang ist nicht za erreichen .
IVir haben am. eigenen Leib die Wahrheit der Redslobschen

Behaaptang ^ die Maltiplizität der politischen Formation
erzeugt die Instabilität der Regierang " gespart .

Die Bestimmungen des Art , 78,1 können aach im
-Sinne der Parteipolitik aasgelegt werden* .Durch diesen

"Artikel ist nämlich die Bestellung von Ministern ohne
Portefeuille -vorgesehen .* Diese Minister ohne Porte -

...* " * ' * - '
feaille werden in einem Staate , dessen Regierung so sehr
von den ParteiVerhältnissen abhängig ist , nur dazu
benützt werden , das politische Übergewicht einer Partei
zu verstärken , häufiger aber aaszugleichen , wenn nicht



gerade einmal ausnahmsweise die hervorragenden Qualitäten
eines bewährten Fachmannes in den Dienst des Kabinetts

gestellt werden sollen ;Die. englische Einrichtung , dass für
jedes Rossort ein Minister und ein Staatssekretär be¬

stellt werden , wobei den englischen Verhältnissen entspre¬
chend , beide nie gleichseitig Mitglied der gleichen Kammer

sind , wurdp auch durch unsere B. Y+ ermöglicht . In England
ist es nämlich zur persönlichen Regierungsvorlage in beiden
Häusern notwendig , 'dass sowohl Oberhaus , als auch Unterhaus
gleiehmässig in der Regierung vertreten sind , da nur Angehö¬
rige derselben Kammer in ihr das *?ort ergreifen können. '

Absatz 2 des Artikel 78 unserer B. V. sieht sur Unterstützung
. ' / ' * - - ' .

in der Geschäftsführung und zur parlamentarischen Vertretung
der Bundesminister die Bestellung ,von Staatssekretären vo r ,
die in gleicher Weise wie die Bunde-siainister ernannt werden
und aus dem Amte scheiden , sie sind aber Untergebene der
Minister , Die Unterstaatssekretäre sind aach Yolksbeauftragte
doch stehen sie nicht unter Ministerverantwortlichkeit . De

facto bestand diese Einrichtung schon in der Oktober Ver¬
fassung , welche Staats - und Unterstaatssekretäre kannte .
Naheliegender wäre es wohl , wenn die R. 7. die Staatssekre¬
täre für die eigentliche , Verwaltungstätigkeit bestimmt hätte .

Das Erringen von Regierungsvorlagen und das Erscheinen bei
Interpellationen im Parlamente , sollte in einem parlamen¬
tarischen Regierangssystem die Aufgabe des Ressortchefs siein .
Doch sind bei uns Erwägungen solcher Art nicht von prakti¬
scher Bedeutung , weil man bei der Errichtung von Staatsse -

kretärsposten nicht so -sehr Vorteile der Exekutive im Auge
hatte , sondern weil man wieder einmal gut besoldete Ver-

sorgungsstellen für Parlamentarier schaffen wollte . Die Be¬
fugnis der jetzigen Staatssekretäre soll auch dieselbe sein ,
wie es die der Staatsamtsdirektoren in der vorhergehenden

Verfassung war . Mithin entfällt deren Existenzberechtigung
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and ihr Amt Karde nicht wieder errichtet .

Alle Bestimmungen der B.Y. , die *das Verhältnis von
Parlament und Regierang regeln , sielen daraaf hin , eine
o r g a n i s c h e V e r b i n d a n g von Parlament
and Regierung herzasteilen * Das gelang der B*Y. aach voll¬
kommen. Die Regierang als Vollzagsaasschass des Pariamen- ,
tes , muss sich ganz in seinen Rahmen einfügen ; siekann
nar streng vorgezeichnete Wege gehen; ein ^bxeichen von .
ihnen hat anfehlbar ihren Stars zur Folge . Biese unterge¬
ordnete Stellung der Regierang degradiert ansere Demokra¬
tie aa einer rein mechanischen; denn erklärt man die Re¬
gierung für politisch verantwortlich , so mass ihr aach
Gelegenheit geboten sein , im gegebenen Fall auf ihrem
Standpunkt zu beharren and den gemeinsamen Herrn über
sich and dem Parlamente zur Entscheidang anzarafen .^Bie
Gleichberechtigang zwischen Regierung and Parlament in
England , welche es hier der Regicrang ermöglicht , die
Entscheidung dem Volke zu überlassen , macht diesen Staat
za einer lebendigen Demokratie, indem in England wirklich
die Meinung des Volkes bei Konflikten zwischen Parlament
and Regierang ausschlaggebend ist .

Hätte bei uns die Regierang bei Konflikten mit dem
Parlament , durch das Recht der Auflösung des Nationalrates ,
die Möglichkeit , ihrerseits Neuwahlen auszuschreiben , so
wäre dadurch das Volk im Streite zwischen Parlament and

Regierung zum Schiedsrichter aufgerafen . Doch dieser Geda%-
kengang lässt sich natürlich nicht mit dem Prinzip der ab¬
soluten Parlamentsherrschaft vereinigen -;' so bleibt .das Volk
nur auf das Refcrndum angewiesen , dem man aber im Falle ei¬
ner akuten Regierungskrise , bei dem notwendig mit groseen -
Umständen verbundenen Inbewegungsetzen des ganzen Abstim¬
mungsapparates , keine grpsse praktische Bedeutung beimes-



. . _ .

sen kann . Die Herrschaft , des Parlamentes über die Exekative

l:ann daher dem Parlamente vom Volke aas kaam streitig ge¬
macht werden *

Die unangenehmen Folgen der Parteipolitik zeitigen ihre

Nlrkaqg umso stärker im csterr . Parlamenterismas , als die *
politische Seife des Volkes and damit aach die Führerqaali -
täten der Volksvertreter noch nicht so weit gediehen sind ,
dass die Handhabang dieses Regierangssystems wirklich das

ist , was sie sein soll : Sicherung and Vollziehung des Wil¬
lens eines anabhängigen Volkes in einer freien demokrati -

sehen hepablik . 2enn Max 7,'eber als Ziel der politischen Er¬
ziehung des Volkes die darch effektive Parlamentskontrolle

erzwungene Pablizität der Verwaltang sieht , so ist bei uns

der !Veg daza beschritten and die beste Gelegenheit sar poli - -
tischen .Erziehung des Volkes gegeben , Ministerposten and '

andere öffentliche Ämter werden dann aach als Tätigkeitsbe¬
reich der fähigsten Männer d&ihen . nicht nur als Pfründen ,
welche die Parteipolitik ihgen Günstlingen zakommen lässt ,

^ine starke Individualität k*ann bei dem herrschenden System
in Csteireich unmöglich einen Ministerposten übernehmen ,

denn sie .wird es mit seggiem eigenen VeräntwortlichkeitsgeShl
nicht vereinbaren können , nur za einer Drahtpuppe des Par¬
lamentes herabgewürdigt za .werden .

Zam Schluss ist noch die Stellung des B a n d e s -

p r ä s i d e n t e n . als oberstes Exc^ativorgan , wie
es in der B. V. heisst , nicht aber als bedeutendstes , zam
Parlamente klarzalegen .

Unsere B. Y. , die sich wie schon erwähnt , im Gegensatz
zur deutschen R*V, gar nicht bemüht ihrem Präsidenten die

Rolle eines machtvollen , autoritativen Staatshaltes zaza -r
laten , entscheidet sich daher von den 2 Möglichkeiten , die' . ' ' * ' ' -' " *

für eine Präsidentenwahl in Betracht kommen, direkte Volks-



wähl oder Wahl durch den Vertretungskörper des...Volkes ,
für letz &eres . Der Bandespräsident wird von der Bandes-

-- + ,

Versammlung gewählt , sein Amt daaert 4 Jahre , eine Wie¬

derwahl für die annittelbar folgende Wahlperiode ist
/ V ;?

nar einmal , zulässig .
^ . T-

Er darf während seiner Amtstätigkeit keinem all¬
gemeinen Vertretangskcrper angeboren and keinen anderen

- '

Beruf aasüben . Darch die Wahl des Bandespräsidenten darch
das Parlament ist seine Stellung zum Parlament schon fi¬
xiert : V o 1 1 k o m m e n e Ab h ä n g i g k e i t

_ v o n s e i n e m S c h ö p f e r . Redslo ^ hat in sei¬

nem schon oben citierten Bache ,^ vom Staatshaupt in England
and Belgien , den Ländern des Parlamentarismus im wahren

Sinne am seine willkürlich gewählte Terminologie su ge¬
brauchen —gesagt , dass diesem Staatshaapt die s c h c p f
rische Kraft desMechanismus

s a s t e h e . In Österreich , dem typischen Lande der
Parlamentsherrschaft ist der Bandespräsident nar selbst
ein . Rad im Räderwerk des Staats -

- m e c h a n i s m u s , die schöpferische Kraft steht
nicht ihm za . Pas deutsche Reich hat wie gesagt , den An¬

lauf genommen, seinen Reichspräsidenten mit bedeutenden
Kompetenzen aaezastatten . Aas Angst vor einem Präsident -
schaftsabsolatismas hat man nicht alle Konsequenzen aus
-der Wahl des Präsidenten darch das Volk .gezogen and hat
seine Stellung in Besag auf Autorität , nicht za der ge¬
macht , welche ihm auf Grund seiner Volkswahl zukommen
sollte . Die deutschen Reichsminister sind nicht Minister

.

des Reichspräsidenten , sondern das Kabinett als solches
' -

hat neben dem Präsidenten eine selbstständige Stellung .
Unserer B*V* ist es eigentümlich , dass Bundes-

pxäsident und Bundesregierung verfassungsrechtlich als
Exekutivorgane in Betracht kommen, während Engq],nd3und



Frankreichs Verfassungen nur ed a oberstes Exeka-

^ivorgan haben , den König, bzw. den Präsidenten .
Da der Geist unserer B. Y. von den Grandsätzen der

. .Demokratie getragen ist , hat man den Bandespräsidenten
als grösstenteils dekorative Figar geschaffen and seine

Kompetenzen im Grossen and Ganzen aai Begnadigangen und
Ernennungen beschränkt ^ Ist der Bandespräsident verhindert
oder seine Stelle dauernd erledigt , so geben alle seine
Funktionen auf den Bundeskanzler über . .Aach Max lieber

hat in seiner Schrift " Parlament und Regierung im neu-

geordneten Deutschland " darauf hingewiesea , dass in par¬
lamentarischen Staaten die Entwicklung auf eine Stei¬

gerung der Stellung des Eabinettchefs hinausläuft ; er^ - * . . - . ' .
hat ^ dabei England and Frabkreich im Auge. Durch
die B. V+ wird Gebers Behauptung in hervorragender ^eise
bestätigt . Der Bundespräsident ist bei der Ausübung
seiner Funktionen ganz an die Regierung gebunden . Alle
seine Akte erfolgen entweder auf - Vorschlag der Bandes-

*regierung oder eines von ihr dazu ermächtigten Bandes¬
ministers und sie bedürfen za ihrer Gültigkeit der Gegen¬
zeichnung des Bundeskanzlers oder des zuständigen Ban¬
desministers . Durch diese Bestimmung ist der Bandesprä¬

sident ganz in den Dienst der Regierung gestellt und
der Bundeskanzler als Vorsitzender der Bundesregierung

steht betreffs seiner Bedeutung weit über dem Bandesprä - '
sidenten . Im Falle einer Regierungskrise hat der Bundes-

ptäsident absolut keine Handhabe den steckengbliebenen
Staatskarren wieder flott za machen.

Nach langwierigen Verhandlungen im*Spptember 192o
war endlich die BiY*in der konstituierenden National¬

versammlung zustande gekommen. Die -Schwierigkeiten ihres
Zustandekommens beruhten rauf den divergierenden Entwürfen



der 3 grossen Parteien : der Christlichsosialcn , ddr So¬

zialdemokraten and der Crossdeutschen . Die Einigung er¬

folgte darch Kompromisse , in denen sowohl die zentrali¬

stische als die föderalistische Richtung Zugeständnisse

erhalten hatte , in denen sowohl Vorschläge der Christlich¬

sozialen als aach der Sozialdemokraten verwertet worden

sind * Entsprechend der damaligen Vorherrschaft der so¬

zialdemokratischen Partei drängten sich deren Vorschläge

in den Vordergrund und narden für die innere Gestaltung

der B. V. maßgebend . So sah der sozialdemokratische Ent - .

warf z .B. überhaupt keinen Bandespräsidenten vor ^ während

die Christlichsosialen einen Bancespräsidenten im Entwarf

hatten * Dem Scheine nach wurde ja der Entwarf der christ¬

lichsozialen Partei in die B*V* aafgenommen , aber die In¬

tentionen der Sozialdemokraten , den Bandespräsidenten za

keinem maßgebenden Exekativorgan heranreifen za lassen ,

setzten sich doch darch .

Heute kann tuen schon auf verschiedene Regierungs -
.1 \

krisen zariickblicken , in denen sich der Mangel einer star¬

ken Hand , welche die Krisen selbst in kurzer Zeit beilegen

kann , mt?Rrjlich fühlbar machte * Aach ist der frühere überwie -

gende Einfluss der Sozialdemokraten in den Hintergrund ge¬

drängt worden , so dass in jüngster Zeit von christlich - so¬

zialer Seite her ein Antrag im Nationalrat eingebracht t?or -

den ist , in dem , anter Hinweis aaf die Schwierigkeiten , die

sich in Österreich meistens bei der Bildung einer neaen
' .. *

Regierung in den iVeg gestellt haben ," da eben keine politische

Partei die absolute Mehrheit im Nationalrat besitzt - ge -

fordert wird , dass die LVahl des Bandespräsidenten vom gan¬

zen Volke vorgenommen werden ' soll . Dementsprechend werden

seine Kompetenzen daihin aasgestaltet , dass der Bandesprä¬

sident die Regierang zu bestellen hat ; er soll zwar Ent -
i .f ' ' '* , ' i. - . ' i -



schlußfreiheit haben , muss aber von den Parteien des

Nationalrates , wann sie es verlangen , unverbindliche
Vorschläge ehtgegennehmen . Die Bestimmungen des Art . 74
der B. V. werden durch diese Vorschläge nicht berührt . Der

Nationalrat hat weiterhin das Hecht , eine mißliebige Re¬
gierung su stürzen , indem er ihr das Vertrauen versagt .

Bei der .Vahl des Bundespräsidenten durch das *
Volk scll die relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen
entscheidend sein ; diese Bestimmung Hesse aber wieder

die Gefahr aufsteigen , dass der Kandidat *einer starken ,
-

gut organisierten Partei die grössere Aussicht auf *Erfolg
hätte und die ganze Präsidentenwahl überhaupt leicht su
einem Parteikampf ^ ausarten kennte .

Steht dem Oberhaupte eines *Regierungssystems ,
das sich im Gleichgewichtsverhältnis der Legistative und
Exekutive befindet , kraft seiner Stellung über den Par¬

teien die Berufung an das Volk als Schiedsrichter su ,

so hat der csterr . Bundespräsident k^ine derartigen Rech-
te . Bas souveräne Parlament lässt keine Rechte

su . Pas Auflösungärecht steht ihm selbst zu , bei Kon¬

flikten mit der Regierung ist ' von vorneherein die Sache zu
Gunsten des Parlamentes , als des übergeordneten Organes ,

entschieden . Die direkte Beteiligung . des Volkes ist zwar
* '

an Gesetzesinitiative und Verfassungsänderungen ermöglicht .
Der Wirkungskreis des Bundespräsidenten ist bei der Macht-
fülle des Parlamentes von vorneherein beschränkt . Der

einzige Fall , in dem der Bundespräsident einen Einfluß
auf auf die Regierung ausüben kann , ist der , dass ihm
das Recht zusteht , beim Scheiden der Regierung bis zur
Wiederwahl der neuen , für die Fortführung der Verwaltung

zu sorgen . Doch wird immer nur für eine ganz kurze Zeit
die interimistische Regierung die Geschäfte führen , so

dass auch diese Bestimmung keine Bedeutung für die Macht-



Stellung des Bundespräsidenten für die Praxis hat..

. Für das verfassungsmässige Zustandekommen der Bundesgesetze
ist die Beurkundung durch den Bundespräsidenten notwendig .
Ihm steht daher auch die Prüfung des Inhaltes zu ; für eine

Verletzung der B.V. wird er von der Bundesversammlung zur
Verantwortung gezogen . -

IV. E r r e b n i s

ZusanmenfaAssend kennte man folgendes feststellen :
durch alle republikanischen österr . Verfassungen zieht
sich als roter Faden die S u p r e m a t i e d e s
F a r 1 a m e n t e s . Stehen die Verfassungen der pro¬
visorischen und konstituierenden Nationalversammlung of¬
fensichtlich im Zeichen des Parlamentsabsolutismus , so
ist in der B. V. wenigstens einer Mitbeteiligung des Bun¬
desvolkes Raam gegeben . .

Alle Gewalten vereinigt das F a r 1 a m e n t
in sich . Die Funktionen , die es nicht u n m i t t e 1 -
b a r ausüben kann , werden durch !?ahl übertragen * Die
7ahl aller E x e k u t i v o r g a n e findet im Schos¬
se 'des Parlamentes statt , ihre v o 1 .-1 k o m m e n e

A b h ä n g i g k e i t v o. m P a r 1 a -m e n t ist
mithin gegeben .

Die Fülle der Aufgaben , die bei der sprunghaften

Erweiterung des Staatszweckes seit dem Umsturz unter dem
Einflüsse des Sozialismus der Erfüllung harren , kann nur

durch ein Organ bewältigt werden , das als Vertreter des
ganzen, souveränen . Volkes dazu die Berufung in sich trägt .
Ob die Lösung , welche die B. V. gefunden hat , die einzig
richtige ist , ist eine andere Frage . Vielleicht würde die
machtvolle Stellung eines vom Volke gewählten Bundesprä -



sidenten die nötige Einheitlichkeit and Stetigkeit der

Vollziehung besser wahren .

*

- -

.

*
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